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Untersuchungsauftrag für die Trinkwasseruntersuchung 
auf den Parameter Legionella spec. in Gemeinschaftseinrichtungen 
nach §33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
 
Adresse der Anlage 
 
Objektbezeichnung/Name: 
 
 
Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort/Ortsteil: 
 
Adresse des Betreibers 
 
Name: 
 
 
Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort/Ortsteil: 
 
Ansprechpartner: Tel.-Nr.: 
 
Die Trinkwasserprobenentnahme und Untersuchung soll zukünftig 
 durch das Gesundheitsamt erfolgen. 
 durch eine vom Betreiber beauftragte Untersuchungsstelle erfolgen. 
 
1. Die Untersuchung darf nur von einer zugelassenen Untersuchungsstelle nach § 39 TrinkwV (jährliche 
 Veröffentlichung im Thüringer Staatsanzeiger – Liste der akkreditierten Untersuchungsstellen in 
 Thüringen) durchgeführt werden. 
 
2. Die Untersuchung hat in dem festgelegten Untersuchungsumfang und Intervall des Gesundheitsamtes 
 zu erfolgen. 
 
3. Die Untersuchungsergebnisse sind in jedem Fall unverzüglich und unaufgefordert – bevorzugt in 
 digitaler Form – an das Gesundheitsamt zu übermitteln. 
 
 
Datum Name Unterschrift 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt. Formular Version 01.02.2024 
 
 

Gesundheitsamt 
 
Bahnhofstraße 28 
99510 Apolda 
 
PF 1354 
99503 Apolda 
 
Telefon: 03644 540-580 
Telefax: 03644 540-589 
post.gesundheitsamt@weimarerland.de 
 

Name der entgegennehmenden Stelle 

 
Landratsamt Weimarer Land 
Gesundheitsamt 
SG Hygiene und Infektionsschutz 
Bahnhofstraße 28 
99510 Apolda 
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